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Aus der Arbeit der BRAK

Erste Bewertung der Bundesrechtsanwalts-
kammer zum Rechtsdienstleistungsgesetz

(RDG)1

Die BRAK begrüßt:

– das Bekenntnis zum notwendigen Schutz der Rechtsuchen-
den, des Rechtsverkehrs und der Rechtsordnung vor unquali-
fizierter Rechtsberatung und Rechtsbesorgung,

– die Freigabe der unentgeltlichen Rechtsdienstleistung im
Familien- und Freundeskreis (§ 6 Abs. 1 und 2 RDG),

– die Freigabe der unentgeltlichen Rechtsdienstleistung außer-
halb familiärer Beziehungen (§ 6 Abs. 2) durch Volljuristen,
bei der allerdings eine Haftpflichtversicherung vorgesehen
werden sollte,

– die Klarstellung, dass Mediation keine Rechtsdienstleistung
ist, sofern sie nicht mit rechtlichen Regelungsvorschlägen des
Mediators verbunden ist; dies sollte im Gesetzestext klarge-
stellt werden (§ 2 Abs. 3 Nr. 3),

– die Klarstellung, dass Rechtsangelegenheiten im gesell-
schaftsrechtlichen Konzern nicht als fremde Angelegenheiten
gelten (§ 2 Abs. 1 Satz 2),

– die Unzulässigkeit von Rechtsdienstleistungen, die mit ande-
ren Leistungspflichten kollidieren, wie beispielsweise bei
Rechtsschutzversicherungen (§ 4),

– das Erfordernis einer Haftpflichtversicherung für Erlaubnis-
inhaber (§ 11 Abs. 1 Nr. 3),

– die Einrichtung eines elektronischen öffentlichen Registers
der Erlaubnisinhaber und die uneingeschränkte Einsicht für
Jedermann in dieses Register (§ 14),

– eine – im Diskussionsentwurf noch nicht enthaltene – Rege-
lung der gerichtlichen Vertretung durch Rechtsdienstleister
(Begründung S. 28).

Die BRAK hat Bedenken:

– gegen die Definition der Rechtsdienstleistung, wonach eine
Rechtsdienstleistung nur und erst dann vorliegen soll, wenn
diese umfassend ist; mit der jetzigen Regelung wird bspw.
die telefonische Rechtsberatung zu einer Jedermann erlaub-
ten Tätigkeit (§ 2 Abs. 1, Begründung. S. 42),

– gegen die Ausweitung der sozietätsfähigen Berufe in § 59a
BRAO, da die entsprechende Regelung zu unbestimmt ist
und Gefahren zu Lasten des Verbrauchers heraufbeschwört,
weil nicht verkammerte Berufe weder §§ 203, 356 StGB
unterliegen noch ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53
StPO und Beschlagnahmeschutz nach § 97 StPO haben; sie
befürwortet jedoch jegliche Form von Kooperationen.

Die BRAK spricht sich gegen folgende Vorschläge aus:

– gegen die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch Inte-
ressenvereinigungen und Verbände unabhängig von ihrer
Größe und der Dauer ihres Bestehens (§ 7 Abs. 1),

1 102. Hauptversammlung am 17.9.2004 in Bamberg

– die Definition der Nebenleistung bei der Annexrechtsbera-
tung, weil sie zu unbestimmt und zu weitgehend ist (§ 5
Abs. 1),

– gegen die völlige Freigabe der geschäftsmäßigen Testaments-
vollstreckung, da in vielen Fällen eine Interessenkollision zu
besorgen ist (§ 5 Abs. 2 Nr. 1).

Zur Bewertung von Anwaltskanzleien

Der BRAK-Ausschuss Bewertung von Anwaltskanzleien hat
unter Vorsitz von RA Dr. Jürgen F. Ernst, München, den im Jahre
1991 letztmals überarbeiteten Bericht (BRAK-Mitt. 1992, 24 ff.)
im Auftrag des Präsidiums zum dritten Mal fortgeschrieben.
Der Bericht dient als interne Entscheidungshilfe für die regiona-
len RAKn und als Schema für die Bewertung von Anwaltskanz-
leien. Mitglieder des Ausschusses sind neben dem Vorsitzen-
den RA Dr. Jürgen F. Ernst, München RA Dr. Michael Streck,
Köln; RAuN Joachim Teubel, Hamm; RAuN Hans-Dieter
Meyer, Wilhelmshaven; RA Claus Benz, Stuttgart, RA Dr. Joa-
chim Löhr, Bad Berka und RAin Julia von Seltmann, BRAK; Ber-
lin.

A. Zweck

Seit Veröffentlichung des überarbeiteten Berichts des Ausschus-
ses im Jahre 1992 haben sich Rechtsprechung und Praxis wei-
terentwickelt. Der Ausschuss trägt durch eine Überarbeitung
und teilweise Neubearbeitung dieser Entwicklung Rechnung.

Der Bericht ist dazu bestimmt, Entscheidungsmerkmale für die
Bewertung einer Anwaltskanzlei aufzustellen. Damit soll einer-
seits den Kolleginnen und Kollegen Hilfe für Verkauf oder
Erwerb einer Kanzlei, für Eintritt in eine Sozietät, Ausscheiden
aus einer Sozietät oder Auflösung einer Sozietät sowie für den
Zugewinnausgleich oder für den Erbfall gegeben werden.
Andererseits soll eine Entscheidungshilfe für eine gleichmäßige
Beurteilung der Angemessenheit bei der Prüfung eines Kanzlei-
übernahmevertrages und für die gutachterliche Tätigkeit gege-
ben werden.

Die Prüfung der Angemessenheit sowie die berufsrechtliche
Unbedenklichkeit eines Kanzleiübernahmevertrages setzt auch
die Bestimmung des Wertes einer Kanzlei voraus. Dabei soll im
Interesse der Rechtspflege der Erwerber vor einer mit der Aus-
übung des Anwaltsberufes nicht zu vereinbarenden Einschrän-
kung seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit geschützt wer-
den. Dazu ist der aktuelle Kanzleiwert festzustellen.

Anlässe für die Feststellung des Kanzleiwerts sind vor allem

1. die Feststellung des Wertes einer Anwaltskanzlei bei Über-
gabe oder Verkauf durch den bisherigen Inhaber oder des-
sen Erben und für die Ermittlung von Erb- und Pflichtteilsan-
sprüchen;

2. die Feststellung des Wertes eines Kanzleianteils bei Eintritt
in eine bestehende Sozietät, bei Begründung einer Sozietät,
beim Ausscheiden aus einer Sozietät oder bei deren Auflö-
sung;
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3. die Feststellung des Wertes einer Anwaltskanzlei oder eines
Kanzleianteils für die Berechnung des Zugewinns.

Die Entscheidungsmerkmale können auf den Einzelfall nicht
schematisch angewendet werden, da die Verhältnisse jeder
Anwaltskanzlei sich unterscheiden und durchweg individuell
zu beurteilen sind.

Bei der Bewertung ist zu berücksichtigen, dass die Novellie-
rung des Rechtsberatungsgesetzes Auswirkungen auf den
Umsatz der Anwaltskanzleien haben könnte. Gleiches gilt für
die zu erwartende zunehmende Zahl der zugelassenen RAe.

Die folgenden Ausführungen geben daher nur Anhaltspunkte.
Im Falle der Aufgabe ohne Nachfolger und beim Tod des Kanz-
leiinhabers sinkt der Wert der Kanzlei in kurzer Zeit in starkem
Maße, so dass in diesen Fällen bei der Feststellung des Kanzlei-
wertes im Interesse aller Beteiligten kurzfristig ein Ergebnis
erzielt werden muss.

B. Begriffsbestimmungen

Die entgeltliche Übernahme einer Kanzlei ist zulässig. Sie ver-
stößt grundsätzlich weder gegen die guten Sitten1 noch gegen
das Berufsrecht (§ 27 Satz 2 BORA).

Im Hinblick auf die Entwicklung der Rechtsprechung müssen
Verschwiegenheitsverpflichtung2 und Datenschutzrecht3

berücksichtigt werden.

Der Wert einer Kanzlei setzt sich aus dem „Substanzwert“ und
dem eigentlichen „Kanzleiwert“ zusammen.

I. Substanzwert

Der Substanzwert einer Kanzlei ist nach allgemeinen Grundsät-
zen festzustellen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

1. Büroeinrichtung

Büroeinrichtung einschließlich der Bürogeräte, der Bibliothek
mit Kommentaren und Zeitschriftensammlungen, den Compu-
terdisketten u.a. Angesichts des geringen Verkehrswertes von
gebrauchten Möbeln, des Veraltens von Hardware und Soft-
ware, des raschen Veraltens von Bibliotheken (abgesehen von
Zeitschriftensammlungen) sowie der Kosten aus Lizenz- und
Leasingverträgen ist der Substanzwert in der Regel nicht erheb-
lich und entspricht in keinem Fall dem Anschaffungswert. Die
Grundsätze für die Ermittlung des gemeinen Wertes i.S.v. § 9
BewG oder der steuerlichen Richtlinien (Abschn. 92 ff. ErbStR)
können Anhaltspunkte für die Bewertung der materiellen Wirt-
schaftsgüter sein.

2. Ausstehende Forderungen

Über die ausstehenden Forderungen – sowohl bereits abge-
rechnete als auch noch nicht abgerechnete angefallene Vergü-
tungsansprüche – aus der Zeit vor dem Stichtag der Über-
nahme oder der Bewertung sollte eine besondere Vereinbarung
getroffen werden, wobei Einzelbewertung oder Pauschalierung
möglich sind. Bei laufenden Mandaten ist ggf. eine Abgren-
zung von Gebührenansprüchen und/oder Vorschüssen ein-
schließlich Fremdgeldern vorzunehmen.

3. Verbindlichkeiten des Übergebers

Im Falle des Eintritts in eine Sozietät haftet der Übernehmer
persönlich für die vor seinem Eintritt begründeten kanzleibezo-
genen Verbindlichkeiten.4 Dies gilt nicht im Falle des Zusam-
menschlusses mehrerer Einzelanwälte zu einer Sozietät5 sowie
im Falle der Übernahme einer Einzelkanzlei.

II. Kanzleiwert

Der Kanzleiwert ist der ideelle Wert einer Kanzlei. Er entspricht
nicht dem Geschäftswert (Firmenwert) im kaufmännischen
(gewerblichen) Sprachgebrauch.6

In Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass die Kanzlei
eines freiberuflich Tätigen, insbesondere auch eine Anwalts-
kanzlei, einen Kanzleiwert (auch oft „good will“ genannt)
haben kann.7

C. Art der Bewertung

Die Anwaltskanzlei ist kein gewerblicher Betrieb und kein
kaufmännisches Unternehmen. Sie unterscheidet sich von die-
sen in wesentlichen Faktoren und Funktionen.

Der Kanzleiwert ist aufgrund der ausgeprägten, durch das
Gesetz geschützten Vertrauensbeziehung nachhaltig personen-
gebunden. Er ist daher seinem Wesen nach etwas anderes als
der Geschäftswert (Firmenwert) des gewerblichen Unterneh-
mens, der auf einer durch sachliche Maßnahmen und Aufwen-
dungen besonders geförderten Leistungsfähigkeit des Betriebes
beruht. Demgegenüber endet das persönliche Vertrauensver-
hältnis zum Kanzleiinhaber zwangsläufig mit dessen Ausschei-
den mit der Folge, dass sich der Kanzleiwert verhältnismäßig
rasch verflüchtigt.8

Auch die Rechtsprechung behandelt den Kanzleiwert beim
Freiberufler anders als den Geschäftswert beim Gewerbetrei-
benden. Soweit für die Bewertung von Wirtschaftsprüfer- und/
oder Steuerberaterkanzleien besondere Grundsätze empfohlen
werden,9 sind diese Grundsätze auf die Bewertung von
Anwaltskanzleien nicht anwendbar. Die Anwaltskanzlei im All-
gemeinen hat nicht wie Wirtschaftsprüfer- oder Steuerberater-
kanzleien – letztere übernehmen auch weitgehend Buchfüh-
rungsfunktion – fast ausschließlich Dauerklienten. Es fallen bei
ihr nicht mit der gleichen Regelmäßigkeit Mandate der glei-
chen Klienten an, von Inkasso-Aufträgen oder Firmenberatun-
gen abgesehen. 

1 BGH Urt. v. 13.6.2001 NJW 2001, 2462 = AnwBl. 2001, 571.
2 BGH Urt. v. 13.6.2001 NJW 2001, 2462 = AnwBl. 2001, 571; BGH

Urt. v. 22.5.1996 NJW 1996, 2087 = AnwBl. 1996, 542.
3 Auernhammer, Datenschutz bei Praxiskauf und Praxisfusion, An-

wBl. 1996, 517; Abel, Datenschutz in Anwaltschaft, Notariat und
Justiz, 2. Aufl., München 2003.

4 BGH Versäumnisurteil v. 7.4.2003 NJW 2003, 1803 = BRAK-Mitt.
2003, 188.

5 BGH Urt. v. 22.1.2004 NJW 2004, 836.
6 BFH Urt. v. 16.5.2002 BStBl II 2003, 10 = BB 2002, 2494 = DStR

2002, 1945; BFH Urt. v. 10.1.2002 BStBl II 2002, 387 = NJW 2002,
2813 = DStR 2002,754; BFH Urt. v. 30.3.1994 BStBl II 1994, 903 =
NJW 1995, 1174; BFH Urt. v. 24.2.1994 BStBl II 1994, 590 = NJW
1994, 2311.

7 Kampmann, Rechtsfragen zur Übernahme einer Einzelpraxis unter
besonderer Berücksichtigung der Leistungsstörungen, Frankfurt
1999; Schröder, Bewertungen im Zugewinnausgleich, Bielefeld
1997; Achter, Bewertung von freiberuflichen Unternehmen, Stbg
2003, 67 ff., 79 ff., 129 ff.; OLG Karlsruhe Urt. v. 16.11.2000 NZG
2001, 654; BGH Urt. v. 8.5.2000 BRAK-Mitt. 2000, 205 = NJW
2000, 2584.

8 BFH Urt. v. 30.3.1994 BStBl II 1994, 903 = NJW 1995, 1174 = BB
1994, 2042; BFH Urt. v. 24.2.1994 BStBl 1994, 590 = NJW 1994,
2311 = BRAK-Mitt. 1994, 181.

9 Platz, Veräußerung und Übertragung von StB- und Wirtschaftsprü-
ferpraxen, DStR 1997, 1465; Englert, Die Bemessung von rechtliche
Abfindungsansprüchen bei Wirtschaftsprüfungs- und/oder Steuerbe-
ratungsgesellschaften, WPg 1997, 761.
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D. Bewertungsgrundlagen

I. Umsatz

Der geeignete Wertbestimmungsfaktor ist der Umsatz, da er am
sichersten festzustellen ist und da sich aus dem erzielten
Umsatz und dessen Entwicklung die Chancen des Überneh-
mers oder Fortführers einer Kanzlei am ehesten beurteilen las-
sen. Der Gewinn dagegen hängt weitgehend von den wirt-
schaftlichen Gegebenheiten des einzelnen RA ab. Die Berech-
nung nach dem Umsatz entspricht auch der Praxis.10

Die Bewertung erfordert Kenntnis der Entwicklung der Kanzlei
in den letzten drei Kalenderjahren vor dem Kalenderjahr des
Bewertungsfalles. Es hat sich bewährt, das letzte Kalenderjahr
vor dem Stichtag doppelt zu gewichten, da sich so die positive
oder negative Entwicklung der Kanzlei in jüngster Zeit aus-
drückt. Sofern keine Besonderheiten vorliegen, sind daher die
Umsätze der letzten drei vollendeten Kalenderjahre zusam-
menzuzählen und der Umsatz des letzten vollendeten Kalen-
derjahres nochmals hinzuzuzählen und das Ergebnis dann
durch vier zu teilen. Die Umsatzentwicklung des laufenden
Jahres kann für die Beurteilung der Entwicklung der Kanzlei im
Vergleich mit den Umsätzen der drei vergangenen Jahre hilf-
reich sein. 

Umsatz bedeutet Ist-Umsatz ohne Umsatzsteuer. Es kann unter
entsprechender Anwendung dieses Berichtes auch der bilan-
zierte Umsatz zugrunde gelegt werden.

II. Umsatzbereinigung

Der Umsatz ist von solchen außerordentlichen Einnahmen zu
bereinigen, die weniger Ausfluss der Anwaltstätigkeit als Aus-
fluss der Persönlichkeit des Kanzleiinhabers und daher perso-
nenbezogen oder außerordentlich anwaltsbezogen sind. 

1. Außerordentliche personenbezogene Einnahmen

Beispiele für außerordentliche personenbezogene Einnahmen
sind:

Einnahmen als

– Politiker,

– Mitglied eines Aufsichtsrats oder Beirats,

– Organ eines Verbandes, Vereins und/oder einer sonstigen
Organisation,

– Schriftsteller,

– Lehrer,

– Referent in Fort-, Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen.

2. Außerordentliche anwaltsbezogene Einnahmen

Beispiele für außerordentliche anwaltsbezogene Einnahmen
sind:

Einnahmen als

– Testamentsvollstrecker,

– Insolvenzverwalter,

– Vergleichsverwalter,

– Zwangsverwalter,

– Vormund,

– Pfleger,

– Vermögensverwalter,

– Treuhänder,

– Mediator,

– Mitglied eines Schiedsgerichtes, einer Schiedsstelle und/oder
eines Berufsgerichtes,

– Sachverständiger,

– Betreuer,

soweit diese Einnahmen nur gelegentlich erzielt werden und
nicht aus der Haupttätigkeit des RA resultieren.

Bei der Bewertung der Anwaltskanzlei beim Anwaltsnotariat
bleibt ein etwaiger Umsatz aus der Notarkanzlei unberücksich-
tigt. Umsatz ist allein der Umsatz aus der Anwaltskanzlei, da
die Notarkanzlei kein veräußerliches Wirtschaftsgut ist.11 Erfah-
rungsgemäß profitiert aber die Anwaltskanzlei von der Verbin-
dung mit einem Notar. Die gleichzeitige Tätigkeit als Notar
kann deshalb ein werterhöhender Umstand sein, umgekehrt ist
der Wegfall, wenn der Übernehmer bzw. Erwerber kein
Anwaltsnotar ist oder in naher Zukunft wird, ein wertsenkender
Umstand.

III. Berechnungsfaktor für den Einzelfall

Der nach D. I. und II. ermittelte Umsatz ist die Bemessungs-
grundlage. Diese ist mit dem von den Umständen des Einzel-
falls abhängigen Berechnungsfaktor zu multiplizieren, der
i.d.R. zwischen 0,3 und 1,0 liegt. Dieser Rahmen ergibt sich
aus den besonderen beruflichen Verhältnissen und deren
Marktsituation. In Ausnahmefällen kann der Berechnungsfaktor
auf 0 fallen oder bis 1,3 steigen. Eine Reduzierung auf 0 kommt
insbesondere dann in Betracht, wenn durch Krankheit oder aus
anderen Gründen eine Kanzlei lange nicht mehr betrieben
wurde oder völlig unwirtschaftliche oder zerrüttete Verhält-
nisse vorliegen.

Bei jeder Bewertung ist zu berücksichtigen, ob bei der Wertbe-
stimmung Angebot und Nachfrage schon zu einer Konkretisie-
rung geführt haben. Ist zum Beispiel im Falle der Bestimmung
des Zugewinns oder bei einer Erbauseinandersetzung kurzfris-
tig der Wert einer Kanzlei zu bestimmen, wird sich in der Regel
der abstrakt bestimmte Kanzleiwert nicht durch Verkaufsge-
spräche konkretisiert haben. Ohne solche Vorgespräche ist
auch kaum damit zu rechnen, dass sich der abstrakt berechnete
Wert einer Kanzlei kurzfristig realisieren lässt. In solchen Fällen
sind entsprechende Abschläge unter Berücksichtigung der Rea-
lisierbarkeit des Wertes vorzunehmen.

Die bei der Ausfüllung des Regelrahmens im Einzelfall zu
berücksichtigenden Umstände sind im Folgenden unter E. dar-
gestellt. 

E. Anwendung auf Fallgruppen

I. Wert der Einzelkanzlei

1. Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage ist gem. Punkt D. I. und II. zu ermit-
teln. 

10 Achter, Bewertung von freiberuflichen Unternehmen, Stbg 2003,
67 ff., 79 ff., 129 ff.; Janssen, Die Bewertung von Anwaltskanzleien,
NJW 2003, 3387; Heid, Die Bewertung gemischter Sozietäten,
DStR 1998, 1565; Meier, Die Bewertung einer freiberuflichen Praxis
im Zugewinnausgleich, FuR 1996, 94; Lang, Kauf und Verkauf einer
Steuerberatungspraxis, StuB 2000, 1140; Hinweise der Bundessteu-
erberaterkammer für die Ermittlung des Wertes einer Steuerberater-
praxis, Berufsrechtliches Handbuch der Bundessteuerberaterkam-
mer Teil II Fach 4.

11 Eylmann/Vaasen, Bundesnotarordnung/Beurkundungsgesetz, 2004,
§ 47 BNotO, Rdnr. 23.
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2. Bestimmung des Berechnungsfaktors

Bei der Bestimmung des Berechnungsfaktors ist zu berücksich-
tigen, dass sich der „Kanzleiwert“ je nach den Umständen des
Einzelfalls mehr oder weniger schnell verflüchtigt. 

3. Wertbestimmende Merkmale

a) Wertsenkende Merkmale

Für die Einzelbestimmung des Berechnungsfaktors können z.B.
wertsenkende Merkmale sein:

– Bestehen der Kanzlei seit weniger als zehn Jahren,

– Alter des Kanzleiinhabers über 65 Jahre,

– schlechte Gesundheit des Kanzleiinhabers,

– Einkünfte von wenigen Großklienten,

– überdurchschnittliche kanzleibedingte Kosten,

– Kosten angestellter RAe,

– auslaufende Tätigkeitsarten der Kanzlei (z.B. Vertreibungs-
schäden, Rückübertragungen).

b) Werterhöhende Merkmale

Bei der Einzelbestimmung des Berechnungsfaktors können z.B.
werterhöhende Merkmale sein:

– Bestehen der Kanzlei länger als zehn Jahre,

– breit gestreuter Klientenkreis,

– überdurchschnittlich niedrige Kosten,

– Einführung des Bewerbers in die Klientel durch bisherige
Tätigkeit des Erwerbers in der Kanzlei oder weitere Über-
gangstätigkeit des Übergebers,

– besonderer Ruf der Kanzlei,

– günstige Geschäfts- und Konkurrenzlage der Kanzlei,

– günstiger Mietvertrag der Kanzlei,

– moderne Ausstattung der Kanzlei.

II. Beteiligungswert

Es sind drei Fälle des Beteiligungswertes zu unterscheiden:

1. Beteiligungswert bei bestehender Sozietät,

2. Gründung einer Sozietät oder Eintritt in eine bestehende
Sozietät,

3. Auflösung einer Sozietät oder Ausscheiden aus einer Sozie-
tät.

1. Beteiligungswert bei bestehender Sozietät

Dabei ist der Kanzleiwert der Sozietät zu bestimmen.

a) Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage ist gem. Punkt D I. und II. zu ermit-
teln. 

b) Bestimmung des Berechnungsfaktors

Bei der Bestimmung des Berechnungsfaktors ist zu berücksich-
tigen, dass sich der „Kanzleiwert“ Nach den Umständen des
Einzelfalls mehr oder weniger schnell verflüchtigt. Die Ver-
flüchtigung erfolgt schneller, wenn der abgebende RA in höhe-
rem Alter steht oder krank ist. Weiter ist zu berücksichtigen,
dass der Beteiligungswert in besonderem Maße von der
Arbeitskraft und der Leistungsfähigkeit des RA abhängig ist, da
von diesem der zukünftige Umsatz abhängt. Die Bestimmung
des Berechnungsfaktors muss daher die Unsicherheit dieser
Faktoren berücksichtigen.

c) Wertbestimmende Merkmale

aa) Wertsenkende Merkmale

Für die Einzelbestimmung des Berechnungsfaktors können z.B.
wertsenkende Merkmale sein:

– Bestehen der Kanzlei seit weniger als zehn Jahren,

– Alter der Kanzleiinhaber über 65 Jahre,

– schlechte Gesundheit der Kanzleiinhaber,

– Einkünfte von wenigen Großklienten,

– überdurchschnittliche kanzleibedingte Kosten,

– Kosten angestellter RAe,

– auslaufende Tätigkeitsarten der Kanzlei (Vertreibungsschä-
den, Rückübertragungen).

bb) Werterhöhende Merkmale

Bei der Einzelbestimmung des Berechnungsfaktors können z.B.
werterhöhende Merkmale sein:

– Bestehen der Kanzlei länger als zehn Jahre,

– breit gestreuter Klientenkreis,

– überdurchschnittlich niedrige Kosten,

– Einführung des Bewerbers in die Klientel durch bisherige
Tätigkeit des Erwerbers in der Kanzlei oder weitere Über-
gangstätigkeit des Übergebers,

– besonderer Ruf der Kanzlei,

– günstige Geschäfts- und Konkurrenzlage der Kanzlei,

– günstiger Mietvertrag der Kanzlei,

– moderne Ausstattung der Kanzlei.

d) Ergebnis

Der Beteiligungswert des Sozietätsanteils ergibt sich dann aus
dem entsprechenden Prozentsatz, mit dem der Sozius an der
Sozietät beteiligt ist. Soweit im Sozietätsvertrag keine besonde-
ren Regelungen über die Bewertung getroffen worden sind,
sind Pflichten, die der Sozius im Sozietätsvertrag übernommen
hat (z.B. Altersvorsorgung anderer Sozien), entsprechend zu
bewerten und vom Beteiligungswert abzusetzen. Soweit den
Pflichten Rechte entsprechen, die dem Eintretenden zustehen,
ist dies zu berücksichtigen.

2. Gründung einer Sozietät oder Eintritt in eine bestehende
Sozietät

a) Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage ist gem. Punkt D I. und II. zu ermit-
teln. 

b) Bestimmung des Berechnungsfaktors

Bei der Bestimmung des Berechnungsfaktors kann berücksich-
tigt werden, dass die Aussicht der Wiederkehr der bisherigen
Erträge bei der Übernahme einer Beteiligung (Sozietätsanteil)
hoch ist.

c) Wertbestimmende Merkmale

aa) Wertsenkende Merkmale

Für die Einzelbestimmung des Berechnungsfaktors können z.B.
wertsenkende Merkmale sein:

– Bestehen der Kanzlei weniger als zehn Jahre,

– hohes Alter der Sozien,

– schlechte Gesundheit der Sozien,
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– Einkünfte von wenigen Großklienten,

– überdurchschnittliche kanzleibedingte Kosten,

– auslaufende Tätigkeitsarten der Kanzlei (Vertreibungsschä-
den, Rückübertragungen).

bb) Werterhöhende Merkmale

Bei der Einzelbestimmung des Berechnungsfaktors können z.B.
werterhöhende Merkmale sein:

– Bestehen der Kanzlei über zehn Jahre,

– gemischte Altersstruktur der Sozien,

– Spezialgebiet der Sozietät identisch mit dem des Eintreten-
den,

– breit gestreuter Klientenkreis,

– Einführung des Erwerbers in die Klientel durch bisherige
Tätigkeit des Erwerbers in der Kanzlei oder weitere Über-
gangstätigkeit des Übergebers,

– besonderer Ruf der Kanzlei,

– günstige Geschäfts- und Konkurrenzlage der Kanzlei,

– günstiger Mietvertrag der Kanzlei,

– moderne Ausstattung der Kanzlei.

d) Hinweise zur Bestimmung des Beteiligungswertes

Im Übrigen ist bei

– Zusammenlegung von Kanzleien zur Gründung einer Sozie-
tät und 

– Einbringung einer Kanzlei in eine Sozietät

Folgendes zu beachten:

Bringt der Eintretende eine Kanzlei ein, so ist sein bisheriger
Kanzleiwert nach den für die Ermittlung des Wertes einer Ein-
zelkanzlei dargestellten Grundsätzen zu bestimmen. Der Kanz-
leiwert ist dem Kanzleiwert der aufnehmenden Sozietät oder
Einzelkanzlei zuzuschlagen. Der sich so ergebende Gesamt-
kanzleiwert ist auf die Sozien entsprechend ihren Anteilen zu
verteilen. Von dem sich so ergebenden Sozietätsanteil des
neuen Sozius am Gesamtkanzleiwert ist der Kanzleiwert, den
der neue Sozius einbringt, abzusetzen. Die Differenz ist der
Ausgleichsbetrag, den der neue Sozius zu erbringen hat oder
der ihm zusteht, es sei denn, die Beteiligten treffen eine andere
vertragliche Abrede.

Bei Eintritt in eine bestehende Kanzlei oder in eine Sozietät ist
zunächst der bisherige bereinigte Umsatz der Kanzlei oder
Sozietät festzustellen und danach nach den für die Ermittlung
des Wertes einer Sozietät dargestellten Grundsätzen der Kanz-
leiwert zu bestimmen. Daraus ergibt sich je nach dem Prozent-
satz des Sozietätsanteils eines neuen Sozius dessen Beteili-
gungswert.

Auch in diesen Fällen sind besondere Rechte und Pflichten, die
im Sozietätsvertrag übernommen werden, zu berücksichtigen.

3. Auflösung einer Sozietät oder Ausscheiden aus einer
Sozietät

Hier sind drei Fallgruppen zu unterscheiden:

a) Auflösung einer Sozietät unter Fortführung mehrerer Einzel-
kanzleien bzw. Sozietäten,

b) Ausscheiden aus der Sozietät unter Fortführung der Sozietät
und der Kanzlei des Ausscheidenden,

c) Ausscheiden aus der Sozietät ohne Fortführung einer Kanz-
lei durch den Ausscheidenden.

a) Auflösung einer Sozietät unter Fortführung mehrerer
Einzelkanzleien oder Sozietäten

aa) Mandantenbefragung ohne weiteren Wertausgleich

Wenn der Sozietätsvertrag keine Regelung enthält, wie bei kün-
digungsbedingter Auflösung hinsichtlich der Mandanten zu
verfahren ist, und die Auslegung des Sozietätsvertrags ergibt,
dass die durchgeführte Befragung der Mandanten und die
damit für jeden Gesellschafter gleichberechtigte Chance, um
sie zu werben, eine angemessene Form der Auseinanderset-
zung ist, bedarf es eines weiteren Wertausgleichs nicht. Dem-
nach ist es eine angemessene Auseinandersetzung, wenn die
Sachwerte geteilt werden und jeder Partner die rechtlich nicht
beschränkte Möglichkeit erhält, um Mandanten der bisherigen
Kanzlei zu werben.12

bb) Bewertung der Mitnahme von Mandanten

Ist die unter E II 3 a) aa) angesprochene Vertragsauslegung nicht
möglich und stellt sich bei der Auflösung einer Sozietät unter
Fortführung mehrerer Kanzleien heraus, dass eine überwie-
gende bzw. große Zahl von Mandanten einem RA zufällt, so ist
wie folgt zu verfahren:

Bei der Berechnung des Kanzleiwertes bleibt grundsätzlich
unberücksichtigt, ob die Beteiligten eine von ihrem Sozietäts-
anteil abweichende Zahl von Mandanten (Umsatz) mitneh-
men. Denn die Mitnahme von Mandanten stellt grundsätzlich
einen hinreichenden Ersatz für die Beteiligung an dem Wert
der Sozietät dar.13

Dieser Umstand kann jedoch bei der Berechnung einer Aus-
gleichszahlung berücksichtigt werden, sofern besondere
Abweichungen zwischen mitgenommenen Mandaten (Umsät-
zen) und ehemaligem Sozietätsanteil bestehen. Die Bewertung
erfolgt dann in folgender Weise: Die Höhe der Ausgleichszah-
lung kann ermittelt werden aufgrund der Verteilung der Man-
danten. Der auf die jeweiligen Mandanten entfallende Umsatz
ist im Wege der Schätzung nach den bei der Ermittlung des
Kanzleiwerts angewandten Grundsätzen zu ermitteln. Dieser
Betrag ist als Umsatz anzusetzen. Daraus ist je ein Kanzleiwert
zu ermitteln. Ein zugunsten eines Partners sich ergebender
Mehrwert ist auszugleichen.

b) Ausscheiden aus einer Sozietät unter Fortführung der
Sozietät und der Kanzlei des Ausscheidenden

Stellt sich heraus, dass der Ausscheidende Mandate mit einem
von seinem Kanzleiwert stark abweichenden Wert mitnimmt,
so werden die Mandate angerechnet und wie folgt bewertet: Es
ist der bisherige bereinigte Umsatz der Kanzlei und der Sozie-
tät gem. den unter D. beschriebenen Grundsätzen festzustellen
und danach der Kanzleiwert nach den Grundsätzen gem.E. zu
bestimmen. Daraus ergibt sich je nach dem Prozentsatz des
Sozietätsanteils der jeweilige Kanzleiwert. Ggf. sind Pflichten,
die im Sozietätsvertrag übernommen waren, zu bewerten und
zu berücksichtigen.

c) Ausscheiden aus einer Sozietät ohne Fortführung einer
Kanzlei durch den Ausscheidenden

Beim Ausscheiden eines Sozius aus der Sozietät unter Fortfüh-
rung durch die Verbleibenden wegen Kanzleiaufgabe, Alters
und Tods finden die Merkmale zu E. II 1. entsprechende
Anwendung.

12 OLG München Urt. v. 16.7.2001 DStRE 2001, 1191 (rechtskräftig).
13 BGH Urt. v. 6.3.1995 NJW 1995, 1551; BGH Urt.v. 08.05.2000

NJW 2000, 2584 = BRAK-Mitt. 2000, 205 = AnwBl 2000, 626 =
DStR 2000, 1021.
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F. Hinweise für den Einzelfall

I.
Bei der Feststellung des Kanzleiwertes sind unter Beachtung
vorstehender Grundsätze die konkreten Verhältnisse des Ein-
zelfalls zu berücksichtigen. Dabei ist hilfreich, wenn RAe zuge-
zogen werden, die die Kanzlei und die örtlichen Verhältnisse
kennen. Die Feststellung des Kanzleiwertes muss in der Regel
beschleunigt erfolgen, da sich der Kanzleiwert bei Unterbre-
chung der Anwaltstätigkeit schnell verflüchtigt.

II.
Die Zahlung der Vergütung für eine Kanzlei (Substanz- und
Kanzleiwert) durch den Erwerber kann u.a. als sofortige
Gesamtzahlung, Ratenzahlung oder Rentenzahlung erfolgen.

Die sofortige Gesamtzahlung ist aus der Sicht des Übergebers
jeder Raten- oder Rentenzahlung vorzuziehen. Raten- oder
Rentenzahlungen sollten hinreichend gesichert werden.

III.
Der in eine Sozietät eintretende Sozius bringt vielfach seinen
Kanzleianteil nicht in bar ein.

Vielmehr wird dieser dadurch abgegolten, dass der Eintretende
zunächst in geringerem Umfang am Ertrag beteiligt wird. Hier-
durch erbringt er ganz oder teilweise seinen „Kaufpreis“. 

IV.
Gesetz und/oder Sozietätsvertrag geben den Beteiligten im
Rahmen der Auseinandersetzung auch nach einer Sozietät-
strennung einen Anspruch auf Einsicht in die Unterlagen der
Sozietät.

V.
Auch bei multidisziplinären Partnerschaften ist vorab auf die
vertraglichen Vereinbarungen abzustellen. Fehlt es an einer
vertraglichen Vereinbarung, so ist der Umsatz eines jeden
Berufsträgers nach den jeweiligen berufsspezifischen Regeln
und dann durch Addition der Gesamtwert zu ermitteln. Dies
gilt auch für die Ermittlung des Kanzleiwertes im Zugewinnaus-
gleichsverfahren.

VI.
Im Fall des Zugewinnausgleichs wird zur Berücksichtigung
latenter Ertragssteuern bei der Bewertung auf BGH NJW 1999,
784 = DB 1999, 477 verwiesen.

G. Steuerliche Hinweise

I.
Bei Erwerb oder Veräußerung einer Kanzlei, bei Begründung
oder Auflösung einer Sozietät sowie bei Eintritt in eine beste-
hende Sozietät oder Ausscheiden aus einer Sozietät treten viel-
schichtige steuerrechtliche Fragen auf.14 Es ist zu empfehlen,
zur Beratung einen Steueranwalt oder StB hinzuzuziehen.

II.
Bei dem Erwerb einer Kanzlei sind die Erwerbskosten auf die
angeschafften Wirtschaftsgüter zu verteilen; der überschie-
ßende Betrag ist in der Regel der Preis für den Kanzleiwert, der
steuerlich in Jahresraten (drei bis fünf Jahre) abgeschrieben
werden kann.

III.
Bei der Veräußerung einer Kanzlei errechnet sich in der Regel
ein Veräußerungsgewinn. Dieser ist nach Maßgabe des § 34
EStG steuerlich begünstigt; außerdem ist der Veräußerungsge-

winn in bestimmten Grenzen steuerfrei (§§ 18 Abs. 3, 16
Abs. 4 EStG). Voraussetzung ist, dass der RA seine freiberufli-
che Tätigkeit aufgibt.

IV.
Die entsprechenden Fragen stellen sich bei dem Eintritt in eine
bestehende Sozietät und bei dem Ausscheiden aus einer Sozie-
tät. Hier ist hinsichtlich des Kanzleiwerts und der Anwendung
des § 34 EStG auf einen Veräußerungsgewinn in der Regel
steuerlicher Rat notwendig. Scheidet ein RA aus einer Sozietät
aus, so kann er ebenfalls die Tarifermäßigung des § 34 EStG nur
beanspruchen, wenn er nicht mehr als freiberuflicher RA tätig
ist.

V.
Unterschiedlich sind auch die Rechtsfolgen, je nachdem, ob
die Beteiligten den Gewinn durch Bilanzierung (§ 4 Abs. 1
EStG) oder Einnahmeüberschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG)
ermitteln und ob die gezahlten Entgelte als Einmalzahlung oder
als laufende Zahlung, insbesondere als Rente, gestaltet werden.

VI.
Hat der einzelne Anwalt seine Kanzlei, die er veräußert, in
Büroräumen ausgeübt, die in seinem Eigentum stehen, so führt
die Veräußerung der Kanzlei dazu, dass die stillen Reserven
des Betriebsgebäudes oder der Betriebswohnung realisiert wer-
den, und zwar gleichgültig, ob die Büroräume mitveräußert
werden oder anschließend privat genutzt oder vermietet wer-
den. Das Gleiche gilt, wenn der RA aus einer Sozietät aus-
scheidet, der er sein Bürogebäude zur Nutzung zur Verfügung
gestellt hat und in Zukunft zur Verfügung stellt, sofern er seine
anwaltliche Tätigkeit aufgibt. Auf diese Gefahr der Gewinnrea-
lisierung ist besonders zu achten.

VII.
Wird eine Kanzlei veräußert, so handelt es sich um einen nicht
steuerbaren Umsatz (§ 1 Abs. 1a UStG). Werden einzelne
Gegenstände der Kanzlei veräußert – ohne dass eine Kanzlei-
veräußerung im Ganzen vorliegt – so stellt der vereinbarte Preis
die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage dar. Soll in die-
sem Fall der Preis um die gesetzliche Umsatzsteuer erhöht wer-
den, so muss dies ausdrücklich vereinbart werden. Bezüglich
der umsatzsteuerlichen Behandlung des Eintretenden in eine
bestehende Sozietät oder des Ausscheidens aus der Sozietät
muss hier auf den Fachrat verwiesen werden.

VIII.
Gewerbesteuerliche Fragen werden in der Regel nicht auftre-
ten. Im Einzelfall kann die besondere Art der anwaltlichen
Tätigkeit zur Gewerbesteuer führen (Beispiel: Insolvenzverwal-
ter). Auch kann die Beschäftigung einer Vielzahl von Anwälten
im Angestelltenverhältnis oder im Verhältnis der Freien Mitar-
beit zur Gewerbesteuerpflicht führen. Schließlich kann die
Gewerbesteuerpflicht begründet werden, wenn ein berufsfrem-
der Erbe eine „Einzel“-Kanzlei für seine Rechnung durch einen
RA fortführen lässt. Schließlich wird die Sozietät insgesamt
gewerbesteuerpflichtig, wenn sie sich auch nur partiell gewerb-
lich betätigt oder wenn sich an ihr Berufsfremde als Gesell-
schafter („Mitunternehmer“) beteiligen. 

14 Vgl. hierzu auch die steuerlichen Hinweise in Henssler/Streck,
Handbuch des Sozietätsrechts, 2001.

Die 3. Sitzung der 3. Satzungsversammlung
findet am 22./23.11.2004 in Berlin statt.




